
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/2/8 95/09/0030
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §4 Abs6 Z2 litc idF 1994/314;

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

Rechtssatz

Eine Beurteilung dahin, ob der vom Bf behauptete Bedarf nach einer Ersatzkraft (und damit der besonders wichtige

Grund des § 4 Abs 6 Z 2 lit c AuslBG) in tatsächlicher Hinsicht vorliegt, ist ohne Erforschung und Feststellung der

tatsächlich gegebenen Umstände ausgeschlossen und unzulässig (Hinweis E 23.3.1994, 93/09/0187).
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